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Stift Klosterneuburg, 11. Mai 2020 

 

Messfeiern in der Stiftskirche wieder möglich 

Ab dem Wochenende 16./17. Mai 2020 werden bis auf weiteres wieder öffentliche Gottesdienste 

in der Stiftskirche Klosterneuburg gefeiert – in eingeschränkter Weise. 

Entsprechend der Rahmenordnung der Österreichischen Bischofskonferenz und den Vorgaben der 
Österreichischen Bundesregierung wird die Feier öffentlicher Gottesdienste im Stift Klosterneuburg ab 
dem Wochenende Samstag, 16. / Sonntag, 17. Mai 2020 wieder aufgenommen. 

Eine Vielzahl an Regelungen ist dabei zu beachten: 
• In der Stiftskirche dürfen maximal 85 Personen.  
• Ein Abstand von mindestens zwei Metern zu anderen Personen ist einzuhalten.  
• Die Anzahl der Mitfeiernden wird durch Ordnerdienste kontrolliert. 
• Es besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz selbst mitzubringen und zu tragen. 

Um die Teilnehmerzahl nicht zu überschreiten und Chaos zu vermeiden, werden jeweils am Samstag 
ab 9 Uhr Zählkarten für die Messe für den Samstag, um 18 Uhr, und die Messen am Sonntag, um 9 
Uhr, 11 Uhr und 18 Uhr, beim Portier des Stiftes ausgegeben.  

ACHTUNG: Wir bitten um Verständnis, dass nur Personen mit einer Zählkarte vom Ordnerdienst in die 
Kirche gelassen werden dürfen. Die Kirche wird 20 Minuten vor dem Messbeginn geöffnet. Die 
Messfeier beginnt pünktlich. Zuspätkommende können leider keinen Einlass finden.  

Die Regelung, dass die Gläubigen von der Sonntagspflicht entbunden sind, bleibt aufrecht. 
Angehörige einer Risikogruppe wird empfohlen, auch weiterhin die Gottesdienste über die diversen 
Medien mitzufeiern. Bei einer Erkrankung oder bei Verdacht auf eine Erkrankung ist im Sinne der 
Gesundheit aller anderen Mitfeiernden auf einen Kirchenbesuch zu verzichten. 

WICHTIG: Es besteht die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser ist selbst mitzubringen. 
Beim Kircheneingang (nur Seiteneingang) ist der automatische Desinfektionsmittelspender zu 
verwenden. 

Diese Ordnung birgt zahlreiche Herausforderungen. Da es um die eigene und die Gesundheit der 
Mitmenschen geht, danken wir für Ihr Verständnis und Ihr konstruktives Mitwirken! 
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